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Ve Année Dezembre

Vorschriften betr. Vorlagen fiir elektrische Starkstromanlagen.¥)
(Vom 4. August 1914.)

Allgemeine Orientierung von Hrn. Obering. Nissen, Starkstrominspektorat.

Mit dem 1. Oktober 1914 sind die vom schweizerischen Bundesrat am 13. November
1903 erlassenen Vorschriften betr. Planvorlagen ausser Kraft gesetzt und durch die nach-
stehend verdffentlichten neuen Vorschriften vom. 4. August 1914 ersetzt worden.

Wenn sich auch die Vorschriften betr. Planvorlagen vom 13. November -1903 im
grossen und ganzen bewdhrt hatten, so befriedigte doch die Gesamtanordnung des Stoffes
nicht vollkommen. Zudem ergab sich im Laufe der Zeit die Wiinschbarkeit der materiellen
Abdnderung einzelner Bestimmungen der Vorschriften. So wurde schon mit Bundesrats-
beschluss vom 18, Dezember 1905 eine Abidnderung von Art. 43 in dem Sinne herbei-
gefiihrt, dass von diesem Zeitpunkt hinweg fiir neue Niederspannungsleitungen in Ort-
schaften die Einreichung von einfachen Anzeigen in 3 Exemplaren an Stelle von Plidnen
treten konnte. Als dann die vom Schweiz. Eisenbahndepartement herausgegebene Samm-
lung der Schweiz. Gesetzgebung iiber die elektrischen Anlagen vergriffen war und eine
Neuausgabe vorbereitet werden musste, schien es angezeigt, die Vorschriften betr. Plan-
vorlagen nicht in der bisherigen Fassung in die Neuauflage aufzunehmen, sondern sie vor-
her einer durchgreifenden Revision zu unterziehen. Die Kontrollstellen fiir elektrische An-
lagen (Technische Abteilung des Eisenbahndepartements, schweizerische Obertelegraphen-
direktion und Starkstrominspektorat) erhielten Auftrag, einen Entwurf fiir die Revision dieser
Vorschriften aufzustellen und denselben dem Eidg. Eisenbahndepartement zu unterbreiten.

*) Die Vorschriften betr. Vorlagen sind vero6ffentlicht im Schweiz, Kalender fiir Elektrotechniker,
Ausgabe 1915, und in der vom Schweiz. Eisenbahndepartement im Verlage der Buchdruckerei Stimpfli
in Bern herausgegebenen Sammlung ,Schweizerische Gesetzgebung iiber die elektrischen Anlagen".
Ausserdem sind Einzelexemplare der Vorschriften beim Drucksachenbureau der schweiz. Bundes-
kanzlei zum Preise von Fr. —.40 zu beziehen.
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Dieser Entwurf wurde dann vom Bundesrat gemiss Art. 19 des Bundesgesetzes iiber elek-
trische Anlagen noch der Eidg. Kommission fiir elektrische Anlagen zur Begutachtung vor-
gelegt. Die Kommission, in welcher Herr Prof. Dr. Wyssling iiber diesen Gegenstand
referierte, hiess den Entwurf im allgemeinen gut und empfahl ihn in ihrem Gutachten
mit einigen Aenderungen und Ergidnzungen dem Bundesrat zur Beschlussfassung.

Wie schon hervorgehoben, war bei der Revision der Vorschriften hauptsichlich eine
Umgruppierung und zum Teil auch andere Unterteilung des Stoffes Bediirfnis. Es sind
nun in. den neuen Vorschriften zundchst im ersten Abschnitt A alle diejenigen Bestim-
mungen aufgenommen worden, die sich auf die Vorlagen im allgemeinen beziehen. Ferner
orientiert dieser Abschnitt dariiber, an welche Amtsstellen die Vorlagen einzureichen sind.
Da die Vorlagen fiir Starkstromanlagen ausser dem Bereich von Eisenbahnen weitaus am
hiufigsten sind, wurden in Abweichung von der fritheren Anordnung die Bestimmungen
iiber diese Kategorie von Vorlagen im Abschnitt B8 vorausgenommen. Es folgen alsdann
zum Teil ebenfalls in Abidnderung der bisherigen Anordnung die Abschnitte: ,C Stark-

stromleitungen ldngs und quer zu Eisenbahnen®, ,D Starkstromleitungen fiir elektrische
Eisenbahnen®, ,E Kreuzungen von Starkstromleitungen elektrischer Bahnen mit Schwach-
stromleitungen“ und ,F Schlussbestimmungen®. Der Anhang 1: ,,Schematische Bezeich-

nungen* ist sozusagen unverdndert beibehalten worden. Auf Anregung von Herrn Ingenieur
Huber, Mitglied der Eidg. Kommission fiir elektrische Anlagen ist der neuen Fassung der
Vorschriften noch ein Anhang 2, ,Tabellarische Zusammenstellung der fiir elektrische
Anlagen erforderlichen Eingaben“ beigefiigt worden. Aus diesem Anhang ist fiir jede
Art von Anlagen sofort zu entnehmen, welche Vorlagen anzufertigen und in welcher Zahl
und an welche Stelle sie einzureichen sind. Ferner ist auf die beziiglichen Artikel der
Vorschriften verwiesen, sodass die nidheren Bestimmungen ohne langes Suchen sofort auf-
geschlagen werden koénnen. Durch Beigabe dieses -Anhanges 2 haben die Vorschriften
betr. Vorlagen gegeniiber frither an Uebersichtlichkeit und Handllchkelt bei der Beniitzung
zweifellos wesentlich gewonnen.

Ausser der Neuordnung des Stoffes weisen die neuen Vorschriften betr. Vorlagen
auch zahlreiche redaktionelle Verbesserungen und materielle Erginzungen auf. Viele Ar-
tikel haben eine ganz neue Fassung erhalten. Es wiirde zuweit fithren, alle diese
Aenderungen aufzuzdhlen. Wir beschrinken uns darauf, im Nachstehenden die wich-
tigsten materiellen Aenderungen im Abschnitt B, Starkstromanlagen ausser dem Bereich
von Eisenbahnen, die hier vor allem interessieren, zu erwihnen.

Bei der Erstellung von Nlederspannungsleltungen musste bisher in allen Fallen, wo
Kreuzungen mit andern Leitungen auftraten, Anzeige in 3 Exemplaren an das Stark-
strominspektorat eingereicht und deren Genehmigung vor Baubeginn abgewartet werden.
Nach Art. 15 der neuen Vorschriften geniigt es, bei Aenderungen und Erweiterungen an
Niederspannungsleitungen, wenn Kreuzungen oder Parallelfiihrungen mit Schwach- oder
Starkstromleitungen vorkommen, vor Baubeginn dem zustindigen Telephonbureau und dem
Starkstrominspektorat je eine Anzeige einzureichen. Fiir diese Anzeigen sind Formulare
bei jedem Telephonbureau oder beim Starkstrominspektorat erhiltlich. Mit dem Bau
solcher Anlagen kann begonnen werden, wenn die beiden zustindigen Amtsstellen innert
8 Tagen nach Empfang der Anzeigen nicht Einsprache erhoben haben, und sofern die
Verstandigung {iber die technischen Massnahmen mit den Organen der Telegraphenverwaltung
erfolgt ist. Damit tritt fiir die Werke gegeniiber frither fiir die in Rede stehenden An-
lagen eie wesentliche Erleichterung und Zeitersparnis ein. Es mag noch beigefiigt werden,
dass bei den Beratungen iiber die Neufassung der Vorschriften der Vertreter der Ober-
telegraphendirektion erkldrte, dass unter dem Ausdruck ,Verstindigung i{iber die tech-
nischen Massnahmen® nur diese gemeint seien und dass es nicht in der Absicht der
Obertelegraphendirektion liege, den Bau von Leitungen jeweilen solange zu verhindern,
bis auch iiber die Kostenverteilung hinsichtlich der Sicherungsmassnahmen vollstiandige
Einigung erzielt sei.

Die neuen Vorschriften verlangen in Art. 10 gegeniiber frither von den Werken eine
kleine Mehrleisung, indem sie die Einreichung von Plianen fiir alle Hochspannungsleitungen,
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also auch fiir solche, die keine fremden Leitungen kreuzen, festlegen. Es erwies sich dies fiir
die Kontrolle dieser Leitungen, welche bei den Kontrollstellen in besondere Karten einge-
tragen werden, als absolut erforderlich. Dabei kénnen aber, wie bisher, zur Einzeichnung
von Hochspannungsleitungserweiterungen schon friither eingereichte Plidne benutzt werden,
sofern solche vorhanden sind, so dass wohl in den wenigsten Fillen die Anfertigung ganz
neuer Pline fiir derartige Leitungen erforderlich wird.

Neu ist in der jetzigen Fassung der Vorschriften ferner der Abschnitt iiber Hand-
dnderung und Beseitigung bestehender Anlagen (Art. 29), welcher fiir solche Fille die so-
fortige Anzeige an das Starkstrominspektorat -vorschreibt. Aus dem Umstande, dass in
den bisherigen Vorschriften eine Bestimmung fehlte, welche beim Uebergang von Anlagen
(in andern Besitz, oder beim Untergang von Anlagen) zur Anzeige an das Starkstrom-
inspektorat verpflichtete, sind bisher hiufig Missverstindnisse und unniitze Korrespon-
denzen erwachsen.

Um den schweizerischen Eisenbahnverwaltungen die Orientierung iiber die neuen
Vorschriften betr. Vorlagen mdoglichst zu erleichtern, hat das Eidg. Eisenbahndepartement
in einem Schreiben vom 29. September 1914 simtlichen Bahnverwaltungen von den sie
interessierenden Aenderungen Kenntnis gegeben. Auch die schweizerische Obertelegraphen-
direktion hat in einer gedruckten Instruktion vom 23. September 1914 ihre Organe auf
die wichtigsten Aenderungen in den neuen Vorschriften hingewiesen. Einen dhnlichen
Zweck sollen mit Riicksicht auf die fibrigen Interessenkreise die obige, der Verdffentlichung
der Vorschriften im Bulletin vorangedruckte kurze Orientierung verfolgen.

Der schweizerische Bundesrat,
in Ausfithrung des Artikels 15 des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach-
und Starkstromanlagen, vom 24, Juni 1902;

nach Einsicht der Protokolle der Kommission fiir elektrische Anlagen;
auf den Antrag des Post- und Eisenbahndepartements,

beschliesst :

A. Allgemeine Bestimmungen.*)

Art. 1.

Fiir die in den nachstehenden Artikeln 62, 8 bis 14, 16 und 17 bezeichneten Stark-
stromanlagen, sind vor Beginn der Bauarbeiten dem Starkstrominspektorate in Ziirich die
unter Abschnitt B beschriebenen Vorlagen einzureichen.

Art, 2.

Bei Erweiterungen und Aenderungen an Niederspannungsleitungen ist, falls Kreuzungen
und Parallelfiihrungen mit Schwachstrom- oder Starkstromleitungen entstehen, an Stelle
der Einreichung von Vorlagen eine schriftliche Anzeige an das Starkstrominspektorat und
gleichzeitig an das zustindige Telephonbureau gemdiss Art. 15 dieser Vorschriften zu er-
statten.

*) Vergl. Anhang 2. Tabellarische Zusammenstellung der fiir elektrische Anlagen erforder-
lichen Eingaben. : ;
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Art. 3.

Die Verpflichtung zur Einreichung von Vorlagen besteht nicht:

1. fiir Niederspannungserweiterungen, sofern weder Kreuzungen noch Parallelfithrungen
mit andern Leitungen entstehen;

2. fiir Hausinstallationen (Art. 15 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902);

3. fiir Einzelanlagen auf Grund und Boden des Besitzers, welche die fiir Hausinstalla-
tionen zuldssige Maximalspannung nicht {iberschreiten, sofern weder Kreuzungen noch
Parallelfiihrungen mit andern Leitungen entstehen (Art. 13 des Bundesgesetzes vom
24. Juni 1902).

Art. 4.

Bei -Expropriationsbegehren sind die in Art. 19 verzeichneten Akten an das Stark-
strominspektorat einzureichen, beziehungsweise auf den Gemeindekanzleien aufzulegen
(Art. 50 und 51 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902).

Art. 5.

U Fiir Starkstromleitungen lidngs und quer zu Eisenbahnen sind der technischen
Abteilung des Eisenbahndepartements durch Vermittlung der betreffenden Bahnverwaltung,
die in den nachstehenden Art. 31 bis 34 bezeichneten Vorlagen zur Genehmigung einzu-
reichen. Die Bahnverwaltung hat der Uebermittlung der Vorlagen an die technische Ab-
teilung eine Vernehmlassung beizufiigen.

? Fiir Starkstromldngsfiihrungen gilt diese Vorschrift, sofern die Leitungen oder ihre
Triger (Stangen, Eisenmasten) beim Bruch auf Bahngebiet fallen konnen.

3 Fiir Ueberfiihrungen iiber Tunnel sind Vorlagen einzureichen, wenn die Leitung um
weniger als die doppelte Hohe ihres Befestigungspunktes iiber Boden hinter dem Portale
zuriicksteht. ;

* Fiir Leitungen lings und quer zu Industriegeleisen sind die Vorlagen durch Ver-
mittlung der Bahnverwaltung, an deren Anlage die Geleise anschliessen, einzureichen.

® Die Herstellung der Vorlagen ist Sache des Bauherrn der Starkstromleitung.

© Art. 6.

! Die Bahnunternehmungen, welche Starkstromanlagen zu erstellen beabsichtigen,
- haben vor der Erstellung dem Post- und Eisenbahndepartement die in den nachstehenden
Artikeln genannten Zeichnungen, Pline und Angaben einzureichen und zwar:
An die technische Abteilung des Eisenbahndepartements:
1. Fiir Starkstromanlagen nicht elektrisch betriebener Bahnen:
a) fir Maschinen- und Apparatenanlagen Vorlagen gemddss Art. 43 und 44;
b) fiir Leitungsanlagen auf Bahngebiet Vorlagen gemdidss Art. 31 bis 34;
¢) fiir Leitungsanlagen ausserhalb Bahngebiet Vorlagen gemdiss Art. 45 bis 49,
2. Fiir Starkstromanlagen, die dem Betriebe elektrischer Bahnen dienen und die Eigentum
der Bahnunternehmung sind, Vorlagen gemaiss Art. 43 bis 52.
An die Obertelegraphendirektion :
3. Einen Situationsplan gemiss Art. 50, Ziff. 1.
- ? Fiir Starkstromanlagen von Bahnunternehmungen, deren Errichtungskosten den
Bauausgaben der Bahn nicht zugezihlt sind und iiber deren Betrieb gesonderte Rechnung
gefiihrt wird, sind die Vorlagen dem Starkstrominspektorat einzureichen.

~ B. Starkstromanlagen ausserhalb des Bereiches von Eisenbahnen.
I. Inhalt der Vorlagen.
a) Allgemeines.
Art. 7.

1 Die Vorlagen sollen alle diejenigen Angaben enthalten, die zur Beurteilung der
Erfillung des Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen Vorschriften ndtig sind.
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Sie sind fiir jeden Gegenstand gesondert einzureichen. Fiir die Beurteilung von Verhilt-
nissen und Anordnungen, welche durch Pldne und Beschreibungen nicht in einfacher und
zweckentsprechender Weise darstellbar sind, kann auf einen Augenschein verwiesen werden.

2 Fiir Anlagen, die nach bereits genehmigten Plinen desselben Werkes in genau
gleicher Weise wiederholt ausgefiihrt werden sollen, kann auf die fritheren Vorlagen ver-
wiesen werden,

b) Vorlagen fiir Maschinen- und Apparatenanliagen.

Art. 8.

Fiir die Maschinen-, Akkumulatoren-, Transformatoren- und Schaltstationen neu zu
erstellender Anlagen sind fiir jeden genannten Teil einzureichen:

1. ein Gesamtiibersichtsplan mit Grundriss und Aufrissen im Masstabe 1:10 bis 1: 100,
aus welchem Lage, Grdsse und Aufstellungsart der elektrischen Maschinen, Trans-
formatoren, Akkumulatoren und Schaltanlagen, sowie der Verlauf der Leitungen zu
ersehen sind;

2. Dispositionszeichnungen der Schaltanlagen mit eingezeichneten Leitungen und Appa-
raten im Masstabe 1:5 bis 1:25;

3. das Schema des Stromlaufs der Anlage; :

4. eine kurze Beschreibung mit Angaben iiber Stromsystem, Spannungen, Isolation der
stromfiihrenden Teile, Isolation oder Erdung der Gestelle, sowie mit Erliuterungen
fiber besondere Betriebsanordnungen, die aus Schema und Zeichnung nicht ent-
nommen werden koénnen.

5. Bei Vorlagen fiir Anlagen, welche nicht sofort vollstindig ausgebaut werden, ist in
Plinen und Beschreibungen anzugeben, welche Teile erst spiter erstellt werden sollen,

Art. 9.

Bei Aenderungen und Erweiterungen der in Art. 8 bezeichneten Anlagen sind einzureichen:

1. eine Anzeige an das Starkstrominspektorat, wenn dabei keine weiteren Maschinen,
Schalt- und Transformatorenstationen oder Batterien zur Aufstellung gelangen und
keine andern auf den elektrischen Teil der Anlage wesentlichen Einfluss ausiibenden
Verinderungen vorgenommen werden, sowie wenn zwar weitere Maschinen, Schalt-
und Transformatorenstationen, Batterien oder Apparate aufgestellt werden, jedoch nur
in einer schon in den frithern Vorlagen desselben Werkes vorgesehenen und be-
zeichneten Weise; '

2. die in Art. 8 fiir Neubauten vorgeschriebenen Emgaben fiir alle weitergehenden
Aenderungen und Erweiterungen.

¢) Vorlagen fiir Starkstromleitungen.
Art. 10.

! Fiir neu zu erstellende Hochspannungsfreileitungen sind Situationspline im Masstab
1:10,000 bis 1:25,000 fiir Fernleitungen in offenem Gelinde und 1:500 bis 1 :2500
fiir Leitungen in Ortsc.haften einzureichen. Fiir Fernleitungen in Gebirgsgegenden sind auch
Karten im Masstabe 1:20,000 zuldssig, sofern solche im Masstabe 1:25,000 nicht er-
hiltlich sind. , '

2 Fiir Neu- und Umbau von Niederspannungsnetzen sind Situationspline im Masstab
1:500 bis 1: 2500 einzureichen, sofern beim Zusammentreffen der projektierten Leitungen
mit andern Starkstrom- oder Schwachstromleitungen Unterhandlungen notig werden, andern-
falls geniigt das Verfahren nach Art. 15.

% Die Ortschaftspline sollen die Namen der hauptsichlichen Strassen und Plitze
und die Bezeichnungen wichtiger Gebidude, soweit dies zur Orientierung notwendig ist,
enthalten; ferner sollen aus den Plinen die Himmelsrichtungen ersichtlich sein.

* Ausserdem ist fiir Tragwerke besonderer Art und in allen andern Fillen, wo dies
zur Beurteilung der Sicherheit notig erscheint, durch Zeichnungen und Berechnungen der
Nachweis geniigender Festigkeit und Standsicherheit zu leisten.
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Art. 11.

In den Plinen sollen angegeben sein:

. das Tracé der Leitungen;

2. die Lage und Leistung der Kraftzentralen, Umformer- und Transformatorenstationen
und Hochspannungselektromotoren, Verteil- und Schaltstationen, soweit sie in dem
betreffenden Leitungsteil vorkommen; '

3. die Betriebsspannung der Leitungen, die Stromart und die Periodenzahl;

4, die Anzahl und der Querschnitt der Leiter, fiir welche die Gestinge bei vollem
Ausbau bestimmt sind;

5. die Stellen, an denen unter Spannung stehende Leiter geerdet smd oder Apparate
sich befinden, durch welche bestimmte Punkte der stromfuhrenden Leitung unter
- Umstidnden an Erde gelegt (Blitzschutzapparate, Spannungssicherungen etc.), oder wo
die Leitungen unterbrochen werden kdnnen (Schalter, Unterbrecher, Sicherungen etc.).
Wo es nicht méglich ist, die Plazierung solcher Apparate zum voraus zu bestimmen,
kann deren Einzeichnung in die Pline nach der Ausfithrung der Anlage geschehen.

6. die Kreuzungen mit andern Starkstromleitungen (des gleichen Werkes oder anderer
Werke) und die Parallelfiihrungen mit solchen Leitungen in einer Entfernung von
weniger als 20 m bei Freileitungen oder weniger als 5 m bei unterirdischen Leitungen ;

7. die Kreuzungen mit Schwachstromleitungen und die Parallelfithrungen mit denselben
in einer Entfernung von weniger als 20 m bei Freileitungen oder weniger als 5 m
bei unterirdischen Leitungen. Die Kreuzungen sind fortlaufend zu numerieren;

8. bei Vorlagen fiir Leitungen, die nicht sofort vollstindig ausgebaut werden, ist anzu-
geben, welche Teile erst spéter erstellt werden sollen; fiir spéter zu erstellende Teile
sind neue Anzeigen einzureichen unter Hinweis auf die urspriingliche Vorlage.

Art. 12.

Fiir Hochspannungsfreileitungen sind im ferneren Zeichnungen im Masstabe 1:1 bis
1:20 fiir die unter die Vorschriften {iber elektrische Anlagen fallenden Einzelheiten der
Leitungsausriistung einzugeben.

—

Art. 13.

Bei Aenderungen und Erweiterungen an Hochspannungsfrelleltungen sind Vorlagen
einzureichen wie fiir Neuanlagen.

Art. 14.

Fiir Werkschwachstromleitungen, welche am Gestinge von Hochspénnungsleltungen
angebracht werden, ist eine Anzeige mit Angaben iiber Material und Querschnitt der Leiter
dem Starkstrommspektorat einzureichen.

Art. 15.

! Bei Aenderungen und Erweiterungen an Niederspannungsleitungen, welche Kreuzungen
und Parallelfithrungen mit Schwachstromleitungen oder mit Starkstromleitungen zur Folge
haben, kann an Stelle der Einreichung von Vorlagen vor Beginn der ‘Bauarbeiten folgendes
vereinfachtes Verfahren treten:

Dem Starkstrominspektorat und gleichzeitig dem zustindigen Telephonbureau
ist eine Anzeige mit Angaben iiber die Oertlichkeit, die Stromart und die Betriebs-
spannung einzureichen, Hierzu dienliche Formulare sind bei obengenannten Amts-
stellen erhiltlich.

2 Der Bau solcher Anlagen kann in Angriff genommen werden, wenn weder das
Starkstrominspektorat noch die Obertelegraphendirektion innert 8 Tagen nach Empfang der
Anzeige dagegen Einsprache erhebt, und sofern die Verstindigung iiber die technischen
Massnahmen mit den Organen der Telegraphenverwaltung gemiss Art. 3 der Kreuzungs-
vorschriften vom 14. Februar 1908 erfolgt ist.

 Die Kontrollstellen konnen Pline einverlangen, falls ihnen solche zur Beurteilung
des Projektes notwendig erscheinen.
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Art. 16.

Fiirr unterirdische Starkstromleitungen gelten die Bestimmungen der Art. 10, 11 und
13—15 in sinngemdisser Anwendung.

d) Vorlagen fiir tempordre Anlagern.
Art. 17.

Fiir temporidre Anlagen, die nach lingstens 6 Monaten wieder abgebrochen werden,
geniigen Anzeigen an das Starkstrominspektorat mit den zur Beurteilung nétigen Angaben.

e) Planvorlagen fiir Expropriationen.
Art. 18.

Bei Expropriationsbegehren sind unabhidngig von den gemiss vorstehenden Artikeln
einzureichenden Vorlagen, gleichzeitig mit den Planauflagen in den Gemeinden, dem Stark-
strominspektorat Eingaben mit Plidnen in einer Ausfertigung zuzustellen (Art. 50 des Bundes-
gesetzes vom 24. Juni 1902). '

Art. 19.

! Die sdmtlichen fiir das Expropriationsverfahren einzureichenden Pline, mit Inbegriff
der in den Gemeinden aufzulegenden, beziehungsweise beim ausserordentlichen Verfahren
den betreffenden Grundeigentiimern vorzulegenden Pline (Art. 51 des Bundesgesetzes vom
24 Juni 1902) sind nach den in Art. 20, 21 und 22 enthaltenen Bestimmungen auszu-
fithren, jedoch sind dabei alle Linien in Tuschfarben in die Plidne einzuzeichnen.

 Die Vorlagen sollen enthalten:

1. einen Uebersichtsplan im Masstabe 1 :25,000—1 : 50,000;

2. Pline mit dem Tracé der Leitungen und der Lage der Transformatoren-, Maschinen-
und Schaltstationen im Masstabe 1:500—1 :2500;

3. den Standort der Stiitzpunkte (Stangen, Maste, Konsolen etc.) und der Verankerungen
und Verstrebungen, sowie die Grenzen der Grundstiicke und die Namen der Grund-
eigentiimer, soweit diese durch die Anlagen betroffen werden; '

4, die Anzahl und die Querschnitte der Leiter, fiir welche die Tragwerke bei vollem

Ausbau bestimmt sind;

5. die Angabe der vorgesehenen Betriebsspannung der Leitungen;

6. die Kreuzungen mit andern Starkstromleitungen (des gleichen Werkes -oder anderer
Werke) und die Parallelfiihrungen mit solchen Leitungen in einer Entfernung von
weniger als 20 m bei Freileitungen oder weniger als 5 m bei unterirdischen Leitungen;

7. die Kreuzungen mit Schwachstromleitungen und die Parallelfithrungen mit denselben

in einer Entfernung von weniger als 20 m bei Freileitungen oder weniger als 5 m

bei unlerirdischen Leitungen; , '

8. bei Ortschaftsplinen die Namen der hauptsichlichsten Strassen und Plitze und die
Bezeichnung wichtiger Gebiude, soweit dies zur Orientierung niitzlich ist; ferner
sollen aus den Pldnen die Himmelsrichtungen ersichtlich sein,

II. Form der Vorlagen.
Art. 20.

. ! Sdmtliche gemiiss Art. 7 bis 14, 16 und 17 einzureichenden Aktenstiicke, wie Pline,
Zeichnungen, Beschreibungen, Tabellen, Anzeigen, sind fiir Maschinenanlagen in zwei, fiir
die Starkstromleitungen in drei Ausfertigungen einzugeben. Sie sind im Format 22>< 35 cm
zu falten und mit Aufschriften zu versehen. -

* Wenn zur Behandlung von Vorlagen ausser der Telegraphenverwaltung noch andere
Amtsstellen einzuvernehmen sind, kann das Starkstrominspektorat die Einreichung der er-
forderlichen weitern Ausfertigungen der Akten verlangen.
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3 Siamtliche Aktenstiicke sollen enthalten:
. den Namen oder die Firma des Bauherrn;
bei Plinen die Bezeichnung des dargestellten Gegenstandes und den Masstab
. das Datum der Eingabe mit der Unterschrrft des Bauherm oder eines bevollmachtlgten
Vertreters. -
* Die durch Verv1elfalt1gungsverfahren hergestellten Pline sind mit Ausnahme von
Zeichnungen fiir Konstruktionsdetails mit weissem Untergrund auszufiihren.

Art. 21.

1 ln den Leitungsplinen sind Hochspannungs[eltungen rot, Niederspannungsleitungen
blau und Schwachstromleitungen griin einzutragen. Die eigenen Starkstromleitungen sind
durch einfache, Starkstromleitungen anderer Betriebe durch Doppellinien darzustellen. Fiir
untergefiihrte Leitungen ist die Tracélinie an der Kreuzungsstelle zu unterbrechen.

* Bei Kreuzungen mit andern Leitungen ist die Lage der beidseitigen Stangen oder
sonstigen Stiitzpunkte der andern Leitungen anzugeben, sowie der geringste Vertikalabstand
zwischen den sich kreuzenden Leitern und der geringste Horizontalabstand zwischen Leitern
und Tragwerken. Diese Angaben koénnen vermittelst besonderer Skizzen oder in Form einer
Tabelle gemacht werden.

3 Bei Ortschaften mit Telephonnetz werden Kreuzungen und Parallelfuhrungen mit
dessen Leitungen nicht einzeln eingezeichnet, wo diese in grdsserer Anzahl nebeneinander
vorkommen. In-derartigen Fillen tritt entweder ein mit der Obertelegraphendirektion zu
vereinbarender Augenschein an Stelle der genauen Planeinzeichnung, oder es wird die Ein-
zeichnung der Schwachstromleitungen des Bundes auf Wunsch der Starkstromunternehmung
in einer Ausfertigung der Pline, sobald die Vorlage im {ibrigen den Vorschriften genugt
von den Organen der Telegraphenverwaltung besorgt.

4 Sind in einem Plane ober- und unterirdische Leltungen darzustellen, so sollen letztere
punktiert eingezeichnet werden.

5 An Stelle der Einsendung neuer Pline kann bei Erweiterungen oder Abdnderungen
die Eintragung in die friiher eingereichten Pline durch die Starkstromunternehmung treten,
sofern dadurch die Uebersichtlichkeit nicht beintrichtigt wird und es sich nicht um Pline
aus Vorlagen handelt, welche sich noch in Behandlung befinden. Der Umfang der Er-
welterungen ist deutlich hervorzuheben.

Art. 22.

Fiir Schemata, sowie fiir schematische’ Angaben in den Pldnen sollen die im Anhang 1
zu den gegenwirtigen Vorschriften dargestellten Zeichen verwendet werden.

III. Priifung und Erledigung der Vorlagen.
Art. 23.°

Soweit nach Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 und den beziiglichen Vorschriften fiir
die Vorlagen eine Begutachtung derselben ausser durch das Starkstrominspektorat auch
durch andere Stellen einzutreten hat, geschieht die Uebermittlung der Vorlagen an diese
durch das Starkstrominspektorat.

Art. 24.

! Die Priifung der Vorlagen durch das Starkstrominspektorat und die iibrigen berufenen
Stellen geschieht anhand der Pldne, wo notig unter Zuhiilfenahme des Augenscheins, im Beisein
des Bauherrn der Anlage oder eines sachverstindigen und bevollmiichtigten Stellvertreters.

% Die Erledigung der Vorlagen erfolgt nach Eingang der Mitberichte der beteiligten Stellen
durch das Starkstrominspektorat. Dabei wird dem Bauherrn eine Ausfertigung der eingesandten
Pline, mit Genehmigungsvermerk versehen und von allfilligen Genehmigungsvorbehalten
begleitet, wieder zugestellt. Hiervon sind ausgenommen die Anzeigen gemdiss Art. 15.

3 Wenn Expropriationsgesuche anhingig sind, erfolgt deren Erledigung nach dem
Bundesgesetz vom 24, Juni 1902.
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IV. Baubeginn und Inbetriebsetzung.

Art. 25. ‘

' Mit den Ausfiihrungsarbeiten fiir Neuanlagen, sowie fiir Erweiterungen, fiir welche
dieselben Vorlagen wie fiir Neuanlagen verlangt werden, darf erst nach Genehmigung der
Vorlagen begonnen werden.

2 Immerhin braucht fiir die Ausfithrung einzelner genehmigter Teile die Gesamt—
genehmigung nicht abgewartet zu werden. .

"~ 3 Bei Aenderungen und Erweiterungen an Niederspannungsleitungen kann mlt den Aus-
fithrungsarbeiten, unter den in Art. 15, Absatz 2, enthaltenen Bedingungen begonnen werden.

Art. 26.

! Die Inbetriebsetzung von Neuanlagen und Erweiterungen kann erfolgen, wenn der
Bauherr an das Starkstrominspektorat und, falls Kreuzungen oder Parallelfiihrungen mit
Schwachstromleitungen vorkommen, gleichzeitig auch an die Obertelegraphendirektion eine
schriftliche Anzeige erstattet hat, und keine dieser beiden Stellen innert 8 Tagen nach
Empfang der Anzeige dagegen Einsprache erhebt. Bei Aenderungen und Erweiterungen
an Niederspannungsleitungen geméss Art. 15 sind diese Anzeigen an das Starkstrom-
inspektorat und an das zustindige Telephonbureau zu richten.

2 Kann die Inspektion einer Anlage erst nach ordnungsgemiss erfolgter Inbetrieb-
setzung vorgenommen werden, so sind allfillige zutage tretende Mingel durch den Bau-
herrn zu beseitigen, sobald es die Betriebsvcrhiltnisse gestatten. Bei gefahrdrohenden
Zustinden ist der Betrieb sofort einzustellen.

3 Vor Inbetriebsetzung unterirdischer Starkstromleitungen ist, falls Kreuzungen und
Parallelfiihrungen mit unterirdischen Schwachstromleitungen entstehen, eine schriftliche
Anzeige an das zustindige Telephonbureau zu machen. Kabelkanile unterirdischer Stark-
stromleitungen diirfen bei Kreuzungen und Parallelfiihrungen erst nach stattgefundener
Kontrolle zugedeckt werden. Diese Kontrolle wird durch das Telephonbureau nach erhaltener
Anzeige in Gegenwart des Bauherrn oder eines Vertreters unverziiglich vorgenommen,.

Art. 27.

Nach der Ausfithrung der Anlagen sind die eingereichten Pline und Zeichnungen,
soweit notig, durch die Starkstromunternehmungen der Ausfiihrung entsprechend richtig-
zustellen und zu erginzen.

Art. 28.

Das Starkstrominspektorat wird nach Bedarf die Pline zur Ergidnzung an die Stark-
stromuhternehmungen einsenden und diese sind gehalten, alle Erweiterungen und Aender-
ungen an ihren Anlagen genau nachzut'ragen :

V. Handidnderung und Beseitigung bestehender Anlagen.

Art. 29.

. ! Handidnderungen bestehender Anlagen sind dem Starkstrominspektorat vom neuen
Eigentiimer unverziiglich anzuzeigen.
* Von der Beseitigung bestehender Starkstromanlagen ist dem Starkstrominspektorat
vom Besitzer der Anlage sofort Mitteilung zu machen.

C. Starkstromleitungen lidngs und quer zu Eisenbahnen.

I. Inhalt der Vorlagen.
a) Allgemeines.

Art. 30.

! Die Vorlagen sollen alle diejenigen Angaben enthalten, die- zur Beurteilung der Er-
fiillung des Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen nétig sind. Fiir
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die Beurteilung von Verhiltnissen und Anordnungen, welche durch die Pline und Beschrei-
bungen nicht in einfacher und zweckentsprechender Weise darstellbar sind, kann auf einen
Augenschein verwiesen werden.

% Fiir Anlagen, die nach bereits genehmlgten Plinen desselben Werkes in genau gleicher
Weise wiederholt ausgefiihrt werden sollen, kann auf die fritheten Vorlagen verwiesen werden,
sofern solche durch Vermittlung der ndmlichen Bahnverwaltung eingereicht worden sind.

b) Vorlagen fiir Neubauten.
Art. 31.

Jede Vorlage soll enthalten:

1. Einen Situationsplan der Leitung oder des in Betracht fallenden Teiles derselben im
Masstabe 1: 1000 mit folgenden Angaben:

a) Die Lage bezogen auf die Kilometrierung der Bahn;

b) allfillig bestehende Schwach- und Starkstromleitungen, soweit deren Abstand von
der zu erstellenden Leitung weniger als 20 m bei Freileitungen, beziehungsweise
5 m bei unterirdischen Leitungen betrigt, unter Angabe ihrer Besitzer;

c) die maximale Betriebsspannung (héchste Spannung zwischen zwei beliebigen
Leitern) und die Stromart;

2. Ein Querprofil normal zur Bahn, beziehungsweise bei einer Lingsfithrung eine Anzahl
charakteristischer Querprofile, im Masstabe 1:50 bis 1:200. Aus diesen Profilen
soll ersichtlich sein:

a) der kleinste horizontale und vertikale Abstand der Leitungen und deren Triger
.vom Geleise und von allfilligen Schwach- und Starkstromleitungen lings oder
quer zur Bahn; :

b) die zur Beurteilung der Festigkeit der Leitung (Leiter, Stangen, Verankerungen,
* Verstrebungen, Fundationen etc.) fiir vollen Ausbau erforderlichen Angaben, soweit
diese nicht aus besonderen Plinen oder aus dem gemdiss Ziffer 4 emzurelchenden
Sicherheitsnachweis ersichtlich sind;

3. Zeichnungen im Masstabe 1:1 bis 1:20 fir besondere Trag-, Isolier- und Schutz-
vorrichtungen (eiserne Tragwerke, Befestigung der Isolatoren etc.);

4. kurze Beschreibung mit Angaben iiber Qualitit und Festigkeit der verwendeten Ma-
terialien, iiber Isolation und Erdung, sowie der rechnerische Nachweis der vorge-
schriebenen Sicherheit der Leitungsanlage in bezug auf Festigkeit und Standsigherheit;

5. Bei Vorlagen fiir Anlagen, welche nicht sofort vollstindig ausgebaut werden, ist in
Plinen und Beschreibungen anzugeben, welche Teile erst spiter erstellt werden sollen.

Art. 32;

Fiir den Bahnunternéhmungen selbst gehdrende Leitungsanlagen, die nicht unter Ab-
schnitt D fallen, genugt die Einreichung der in Art. 31, Ziffern 1, 3-und 4 bezeichneten
Doekumente. ’

¢) Vorlagen fir Aenderungen und Erweiterungen.

Art. 33

' Fiir Aenderungen und Erweiterungen von Starkstromleitungen ist vom Bauherrn durch
Vermittlung der Bahnverwaltung sim allgemeinen eine vollstindige Vorlage nach Art. 31 an
das Eisenbahndepartement einzureichen.

% In denjenigen Fillen jedoch, in welchen es sich lediglich um Aenderung oder Er-
weiterung einer bestehenden Niederspannungsleitung ohne neue Geleisekreuzung handelt,
geniigen vom Bauherrn durch Vermittlung der Bahnverwaltung an die technische Abteilung
des Eisenbahndepartements einzureichende Anzeigen mit den wichtigsten Angaben iiber
Stromart, Spannung und Festigkeitsverhiltnisse.
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d) Vorlagen fiir tempordre Anlagen.
Art. 34.

Fiir temporidre Leitungsanlagen, die nach lidngstens sechs Monaten wieder beseitigt
werden, geniigen vom Bauherrn durch Vermittlung der Bahnverwaltung an das Eisenbahmn-
departement einzureichende Anzeigen mit den wichtigsten Angaben {iber Stromart, Spannung
und Festigkeitsverhiiltnisse.

II. Form der Vorlagen.

Art. 35.

! Sdamtliche gemiss Art. 31 bis 34 einzureichenden Aktenstiicke, wie Pline, Zeich-
nungen, Beschreibungen, Anzeigen, sind in vier Ausfertigungen einzugeben. Sie sind im
Format 22 > 35 cm zun falten und mit Aufschriften zu versehen.

? Samtliche Aktenstiicke sollen enthalten:

1. den Namen oder die Firma des Bauherrn;

2. bei Plinen die Bezeichnung des dargestellten Gegenstandes und den Masstab;

3. das Datum der Eingabe mit der Unterschrift der die Vorlage einreichenden Bahn-
verwaltung. _

% Fiir den rechnerischen Sicherheitsnachweis gemiss Art. 31, Ziffer 4, geniigt die
Einreichung in einer Ausfertigung.

Art. 36.

''In den Leltungsplanen sind Hochspannungsleitungen rot, Hlederspannungsleltungen
blau und Schwachstromieitungen griin, die eigenen Starkstromleitungen als einfache, Stark-
stromleitungen anderer Betriebe als Doppellinien einzutragen. Fiir untergefiihrte Leituﬁgen
ist die Tracélinie an der Kreuzungsstelle zu unterbrechen.

* Sind in einem Plane ober- und unterirdische Leitungen darzustellen, so sollen
letztere punktiert eingezeichnet werden.

Art. 37.

Fiir Schemata, sowie fiir schematische Angaben in den Pldnen, sollen die im An-
hang | zu den gegenwirtigen Vorschriften dargestellten Zeichen verwendet werden.

lll. Priifung und Erledigung der Vorlagen.

Art. 38.

! Die technische Abteilung des Eisenbahndepartements holt einen Bericht der Ober-
telegraphendirektion ein. Wenn sie die Vorlagen genehmigt, so stellt sie der Bahnverwaltung
je zwei Ausfertigungen des Genehmigungsschreibens und der mit Genehmigungsvermerk
versehenen Planvorlagen zu.

? Die Bahnverwaltungen sind verpflichtet, dem Eigentiimer der Anlage von der erfolgten
Genehmigung mdglichst bald Kenntnis zu geben. Zu diesem Zwecke haben sie ihm eine der mit
Genehmigungsvermerk versehenen Vorlagen und das Doppel des Genehmigungsschreibens
zuzustellen.

IV. Baubeginn und Inbetriebsetzung.

Art. 39.

! Mit den Arbeiten zur Ausfithrung der Anlagen darf erst nach erfolgter Genehmigung
der Vorlagen und im Benehmen mit der Bahnverwaltung begonnen werden.

? Die Bahnverwaltungen haben die Starkstromunternehmungen zur planmassigen Aus-
fithrung zu verhalten. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien in bezug auf
Ausfithrungseinzelheiten, fiir welche die Pline keine bestimmtcn Angaben enthalten, ist
der Entscheid der technischen Abteilung des Eisenbahndepartements einzuholen.

Art. 40.

~ Die Inbetriebsetzung einer Anlage darf nur im Einverstindnis mit der Bahnverwaltung
erfolgen. Im Streitfalle entscheidet die technische Abteilung des Eisenbahndepartements.
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V. Handidnderung und Beseitigung bestehender Anlagen.

Art. 41.

! Handdnderungen bestehender Anlagen sind der technischen Abteilung des Eisen-
bahndepartements vom neuen Eigentiimer durch Vermittlung der Bahnverwa]tung unver-
ziiglich anzuzeigen.

2 Von der Beseitigung bestehender Starkstromleitungen ist der techmschen Abteilung
-des Eisenbahndepartements durch Vermittlung der Bahnverwaltung sofort Mitteilung zu
machen.

D. Starkstromanlagen fiir elektrische Eisenbahnen.
- I. Inhalt der Vo_rlagen.

a) Aligemeines.

Art. 42.

! Die Vorlagen sollen alle digjenigen Angaben enthalten, die zur Beurteilung der
Erfiilllung des Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen notig sind.
Fiir die Beurteilung von Verhdltnissen und Anordnungen, welche durch Pline und Be-
schreibungen nicht in einfacher und zweckentsprechender Weise darstellbar sind, kann auf
einen Augenschein verwiesen werden,

2 Fiir Anlagen, die nach bereits genehmigten Plinen der ndmlichen Bahnverwaltung
in genau gleicher Weise wiederholt ausgefithrt werden sollen, kann auf die fritheren Vor-
lagen verwiesen werden.

b) Vorlagen fiir Maschinen- und Apparatenanlagen.
Art. 43.

Fiir die Maschinen-, Akkumulatoren-, Transformatoren- und Schaltstationen neu zu
erstellender Anlagen sind fiir jeden genannten Teil einzureichen :
1. ein Gesamtiibersichtsplan mit Grundriss und Aufrissen im Masstabe 1 : 10 bis 1-: 100,
aus welchem Lage, Grosse und Aufstellungsart der elektrischen Maschinen, Trans-
formatoren,  Akkumulatoren und Schaltanlagen, sowie der Verlauf der Leitungen zu
ersehen sind;
2. Dispositionszeichnungen der Schaltanlagen mit eingezeichneten Leitungen und Appa-
raten im Masstabe 1:5 bis 1:25;
das Schema des Stromlaufs der Anlage;
eine kurze Beschreibung mit Angaben iiber Stromsystem, Spannungen, Isolation der
stromfithrenden Teile, Isolation oder Erdung der Gestelle, sowie mit Erliuterungen iiber
besondere Betriebsanordnungen, die aus Schema und Zeichnungen nicht entnommen
werden konnen;
5. bei Vorlagen fiir Anlagen, welche nicht sofort vollstindig ausgebaut werden, ist in Plidnen
und Beschreibungen anzugeben, welche Teile erst spiter erstellt werden sollen.

“Art. 44.

Bei Aenderungen und Erweiterungen der in Art. 43 bezeichneten Anlagen sind

einzureichen:

1. eine Anzeige an das Eisenbahndepartement, wenn dabei keine weitern Maschinen,

Schalt- und Transformatorenstationen oder Batterien. zur Aufstellung gelangen und
keine andern auf den elektrischen Teil der Anlage wesentlichen Einfluss ausiibenden
Verdnderungen vorgenommen werden, sowie, wenn zwar weitere Maschinen, Schalt-
“und Transformatorenstationen, Batterien oder Apparate aufgestellt werden, jedoch nur
in einer schon in den friihern Vorlagen desselben Bauherrn vorgesehenen und be-
zeichneten Weise;

2. die in Art. 43 fiir Neubauten vorgesehrlebenen Eingaben fiir alle weitergehenden Aen-
derungen und Erweiterungen.

o
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¢) Vorlagen fir Starkstrom]eitungen.

Art. 45.

- " Flir Starkstromleltungen die zwar ausserhalb des eigentlichen Bahngebiets, aber zu
Bahnzwecken erstellt werden sollen und der Bahngesellschaft gehdren, sind Situationspline
im Masstabe 1: 10,000 bis 1:25,000 fir Fernleitungen in offenem Geldnde und t:3500
bis -1:2500 fiir Leitungen in Ortschaften einzureichen. Fiir Fernleitungen in Gebirgs-
gegenden sind- auch Plidne im Masstabe 1:50,000 zuldssig, sofern solche im Masstabe
1: 25,000 nicht erhdltlich sind.

2 Die Ortschaftsplane sollen die Namen der hauptsichlichen Strassen und Plitze
und die Bezeichnungen wichtiger Gebidude, soweit dies zur Orientierung notwendig ist,
enthalten; ferner sollen aus den Plinen die Himmelsrichtungen ersichtlich sein.

# Ausserdem ist fiir Tragwerke besonderer Art und in allen andern Fillen, ‘wo_ dies
zur Beurteilung der Sicherheit nétig erscheint, durch Zeichnungen und Berechnungen der
Nachweis geniigender Festigkeit- und Standsicherheit zu leisten.

Art. 46.

In den Plidnen sollen angegeben sein:
1. das Tracé der Leitungen;

2. die Lage und Leistung der Kraftzentralen, Umformer- und Transformatorenstationen
und Hochspannungselektromotoren, Verteil- und Schaltstationen, soweit sie in dem
betreffenden Leitungsteil vorkommen

3. die Betriebsspannung der Leitungen, die Stromart und die Periodenzahl ;

4, die Anzahl und der Querschnitt der Lelter, filr welche die Gestange bei vollem
Ausbau bestimmt sind; :

5. die Stellen, an denen unter Spannung stehende Leiter geerdet sind oder Apparate
sich befinden, durch welche bestimmte Punkte der stromfiihrenden Leitung unter
Umstinden an Erde gelegt (Blitzschutzapparate, Spannungssicherungen etc.) oder wo
die Leitungen unterbrochen werden kénnen (Schalter, Unterbrecher, Sicherungen etc.).
Wo es nicht méglich ist, die Plazierung solcher Apparate zum voraus zu bestimmen,
“kann- deren Einzeichhung in die Pline nach der Ausfithrung der Anlage geschehen ;

6. die Kreuzungen mit andern Starkstromleitungen (des gleichen Werkes oder anderer
Werke) und die Parallelfiihrungen mit solchen Leitungen in einer Entfernung von
weniger als 20 m bei Freileitungen oder weniger als 5 m bei unterlrdlschen Leitungen.

7. die Kreuzungen mit Schwachstromleitungen und die Parallelfuhrungen mit denselben
in einer Entfernung von weniger als 20 m bei Freileitungen oder, weniger als 5 m
bei unterirdischen Leitungen. Die Kreuzungen sind fortlaufend zu numerleren

8. bei Vorlagen fiir Leitungen, die nicht sofort vollstandlg ausgebaut - werden, ist anzu-
geben, welche Teile erst spiter erstellt werden sollen; fiir spiter-zu erstellende Teile
sind neue Anzeigen einzureichen  unter Hinweis auf die urspriingliche Vorlage.

Art. 47.

Fiir Hochspannungsfreileitungen sind im fernern Zeichnungen im Masstabe 1:1 bis
1:20 fir die unter die Vorschriften iiber elektrische Anlagen fallenden Einzelheiten der
Leitungsausriistung einzugeben. :

Art. 48,

Fiir Aenderungen und Erweiterungen an Starkstromleltungen der im ‘Art. 45 genannten
Art sind die gleichen Vorlagen einzureichen wie fiir Neuanlagen.

Art. 49.

Fiir .unterirdische Starkstromleltungen gelten die Bestimmungen der Alt 45, 46 und
48 in sinngemdisser Anwendung.
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Art. 50.

Fiir Kontaktleitungsanlagen und Speiseleitungen auf Bahngebiet sind einzureichen:
. Situationspldne im Masstabe 1: 1000, auf welchen anzugeben ist :

a) dle Lage der Leitungen;

b) die Betriebsspannung der Leitungen, die Stromart und die Periodenzahl;

¢) die Lage der Kraftzentrale, Umformer-, und Transformatorenstationen, Verteil- und
Schaltstationen, soweit dieselben auf Bahngebiet oder in unmittelbarer Nihe desselben
erstellt werden sollen;

d) die Lage der Stiitz-, beziehungsweise Aufhingepunkte der Leitungen, einschliesslich
allfilliger Verankerungen oder Verstrebungen;

e) Anzahl und Querschnitt der Leitungen;

f) die Lage der Speisepunkte der Kontaktleitung:

g) die Lage allfilliger Strecken- und Linienschalter, Blitzschutzapparate u. dgl.;

h) die Kreuzungen mit andern Starkstromleitungen (des gleichen Werkes oder anderer
Werke) und die Parallelfiihrungen mit solchen Leitungen in einer Entfernung von
weniger als 20m bei Freileitungen, oder weniger als 5m bei unterirdischen Leitungen.
Hierfiir kénnen die Situationsplédne fiir die Bahnanlage im allgemeinen verwendet werden;
2. ‘eine schematische Darstellung der Leitungsanlage, eingezeichnet in Pline im Mass-

stabe 1 : 5000 bis 1: 25000 mit Angabe der Speisepunkte, der Streckenschalter, beziehungs-
weise Streckenisolatoren, Anzahl und Querschnitt der Leitungen (einschliesslich Riickleitung)
und die Kilometrierung der Bahn; '

3. Berechnung und Darstellung der Stromverteilung und der Spannungen an den
Stromabnahmestellen fiir die ungiinstigsten Betriebsverhiltnisse ;

4. eine Anzahl charakteristischer Querprofile, aus welchen die Lage der Leitungen,
deren Befestigung und allfdllige Schutzvorrichtungen ersichtiich sein sollen;

5. Zeichnungen im Masstabe 1:1 bis 1:20 fiir die Trag- und Isoliervorrichtungen der
Leitungen, die mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Teile der Leitungen
(einschliesslich Schienenriickleitung) unter sich, sowie fiir allfillige Streckenschalter, Blitz-
schutzapparate und Schutzvorrichtungen gegen Berithrung;

6. eine kurze Beschreibung mit Angaben {iber Qualitit und Festigkeit der verwendeten
Materialien, iiber Isolation und Erdung, sowie der rechnerische Nachweis der vorgeschriebenen -
Sicherheit der Leitungsanlage mit Bezug auf Festigkeit und Standsicherheit.

"Fiir den Ausweis iiber die Qualitit des zu verwendenden Drahtmaterials wird auf
Art. 6 der Vorschriften betreffend elektrische Bahnen vom 14. Februar 1908 verwiesen.

Art. 51,
Fiir Aenderungen oder Erweiterungen der Kontaktleitungsanlage oder der Speiseleitungen
auf Bahngebiet sind einzureichen: '

. Situationsplidne nach Art. 50, wenn im wesentlichen die gleichen Bauteile und Materialien
verwendet werden wie fiir die {ibrige Anlage; :

2. vollstdndige Vorlagen nach Art. 50 in allen iibrigen Fillen.

d) Vorlagen fiir tempordre Anlagen.
Art, 52.
Fiir temporire Anlagen, die nach ldngstens sechs Monaten wieder abgebrochen werden,
sind einzureichen:

1. fiir Anlagen nach Art. 45:

Anzeigen mit den wichtigsten technischen Angaben an die technische Abteilung des

Eisenbahndepartements; .

2. fiir Anlagen nach Art. 43 und 50:

Vorlagen wie fiir Aenderungen und Erweiterungen solcher Anlagen.
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e) Planvorlagen fiir Expropriation.

Art. 33. :

! Soweit fiir die Erste]lung von Starkstromanlagen, die dem elektrischen Belriebe einer
Bahn dienen sollen, eine Expropriation erforderlich ist, gelten fiir das Expropriationsverfahren
die Bestimmungen der Eisenbahngesetzgebung (Verordnung zum Bundesgesetz vom 23. De-
zember 1872 iiber Bau und Betrieb der Eisenbahnen) und iiber die Beschaffenheit der
Vorlagen Art. 19 der vorliegenden Vorschriften. ‘

? Planvorlagen fiir solche Expropriationen sind in einer Ausfertigung dem Sekretariate
des Eisenbahndepartements einzureichen. :

Il. Form der Vorlagen.

Art. 54.

! Simtliche gemaiss Art. 43 bis 52 einzureichenden Aktenstiicke, wie Pline, Zeich-
nungen, Beschreibungen, Anzeigen, sind in drei Ausfertigungen der technischen Abteilung
des Eisenbahndepartements einzureichen.

? Eine vierte Ausfertigung des Situationsplanes gemadss Art. 50, Ziff. 1, ist der Ober-
telegraphendirektion einzugeben.

8 Samtliche Aktenstiicke sind in Format 22>< 35 cm zu falten und mit Aufschriften
zu versehen Sie sollen enthallen:

. den Namen der Bahfiverwaltung;
2. bei Plinen die Bezeichnung des dargestellten Gegenstandes und den Masstab;
3. das Datum der Eingabe und die Unterschrift der Bahnverwaltung;

* Die durch Vervielfiltigungsverfahren hergestellten Pline sind mit weissem Untergrund

auszufithren, mit Ausnahme von Zeichnungen fiir Konstruktionsdetails.

Art. 35,

"In den Leitungsplinen sind Hochspannungsleitungen rot, Niederspannungsleitungen
blau, Schwachstromleitungen griin, die eigenen Starkstromleitungen als einfache, Starkstrom-
leitungen anderer Betriebe als Doppellinien anzugeben. Fiir untergefiihrte Leitungen ist die
Tracélinie an der Kreuzungsstelle zu unterbrechen.

% Bei Kreuzungen mit andern Leitungen ist die Lage der beidseitigen Stangen oder
andern Stiitzpunkte der andern Leitungen anzugeben, sowie der geringste Vertikalabstand
zwischen den sich kreuzenden Leltern und der geringste Horizontalabstand zwischen Leitern
und Tragwerken.

® Diese Angaben kénnen vermittelst besonderer Skizzen oder in Form einer Tabelle
gemacht werden,

* Sind in einem Plane ober- und unterirdische Leitungen dargestellt, so sind letztere
punktiert einzuzeichnen.

Art. 56.

Fiir die Schemata, sowie fiir schematische Angaben in den Plinen sollen die im

Anhang 1 zu den gegenwirtigen Vorschriften dargestellten Zeichen verwendet werden.

Ill. Priifung und Erledigung der Vorlagen.

Art. 57.

! Soweit nach Bundesgesetz vom 24. Juni 1902 und beziiglichen Verordnungen eine
Begutachtung der Vorlagen ausser durch die technische Abteilung des Eisenbahndepartements
auch durch andere Stellen einzutreten hat, geschieht die Uebermittlung an diese durch die
techniche Abteilung. :

' ' Art. 58. )

! Die Priifung der Vorlagen durch die technische Abteilung des Eisenbahndepatements
und die {ibrigen berufenen Stellen geschieht anhand der Pline, wo nétig unter Zuhiilfenahme
des Augenscheins, im Beisein eines Vertreters der Bahngesellschaft.

* Die Erledigung der Vorlagen erfolgt nach Eingang der Mitberichte der beteiligten
Stellen durch die technische Abteilung des Eisenbahndepartements. Dabei wird der Bahn-
gesellschaft eine Ausfertigung der eingesandten Pline, mit Genehmigungsvermerk versehen
und von allfilligen Genehmigungsvorbehalten begleitet, wieder zugestellt.
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l.V. Baubeginn und Inbetriebsetzung.

 Art. 59.

1 Mlt den Ausfithrungsarbeiten fiir Neuanlagen, sowie fiir Erweiterungen, fiir welche
dieselben Vorlagen wie fiir Neuanlagen verlangt werden, darf erst nach Genehmigung der
Vorlagen begonnen werden. ,

2 Immerhin braucht fiir die Ausfithrung einzelner genehmigter Teile die Gesamtge-
nehmigung nicht abgewartet zu werden.

g ; Art. 60..

! Die probewe1se Inbetriebsetzung (Unterspannungsetzung) von Neudnldgen kann nach
einer schriftlichen Anzeige der Bahngesellschaft an die technische Abteilung des Eisen-
bahndepartements und, falls Kreuzungen und Parallelfiihrungen mit staatlichen Schwach-
stromleitungen vorkommen, gleichzeitig auch an die Obertelegraphendirektion erfolgen, so-
fern nicht eine dieser Stellen innert acht Tagen nach Empfang der Anzeige Einsprache erhebt.

2 Ist von einer der Kontrollstellen Einsprache erhoben worden, so darf die Unter-
spannungsetzung der Anlagen oder einzelner Teile derselben erst auf Grund einer von der
technischen Abteilung des Eisenbahndepartements erteilten schriftlichen Bewilligung erfolgen.

"~ % Die Aufnahme des regelmaissigen Betriebes der elektrischen Anlagen neuaer Bahnen
darf erst erfolgen, wenn der Bundesrat die Bewiligung fiir die Er6ffnung des regelméissigen
Bahnbetriebes erteilt hat. Fiir elektrische Anlagen bestehender Bahnen wird diese Bewilligung
durch das Eisenbahndepartement erteilt.

E. Kreuzungen von Starkstromleitungen elektrischéer Bahnen mit
Schwachstromleitungen.

I. Kreuzungen infolge Neuerstellung oder Erweiterung elektrischer Bahnen.

Art. 61.

! Die Unternehmungen, welche die Neuerstellung oder Erweiterung elektrischer Bahnen
oder- die Einfiihrung des elcktrischen Betriebes auf einer bestehenden ‘Bahn beabsichtigen,
haben sich mit der Obertelegraphendirektion oder mit den Besitzern anderweitiger, die Bahn
kreuzender Schwachstromleitungen iiber die notlgen Ver]egungen und Slcherungsmassnahmen
zu verstand|gen

% Nach Verstindigung mit der Obertelegraphendlrektlon beziehungsweise mit den
‘Besitzern der hiervor genannten Schwachstromleitungen, haben die Bahnunternehmungen
der technischen Abteilung des Eisenbahndepartements die zur Beurteilung der vorschrifts-
gemdssen Erstellung der Kreuzungen nétigen Angaben einzureichen. = Dies gilt auch fiir
die Kreuzungen mit bahneigenen Schwachstromleitungen. Diese Angaben sind in Form
einer Tabelle zu machen. Formulare hierfiir liefert die technische Abteilung des Eisen-
bahndepartements.

¥ Nach Priifung der erhaltenen Angaben wird die technische Abteilung des Eisen-
bahndepartements den Bahnunternehmungen die allfillig noch notigen Aenderungen und
Ergdnzungen bezeichnen.

Il. Kreuzungen infolge Neuerstellung von Schwachstromleitungen.

) ' Art. 62.

' Wer Schwachstromleitungen iiber Starkstromleitungen elektrischer Bahnen zu er-
erstellen beabsichtigt, hat durch die betreffende Bahnverwaltung der technischen Abtellung
des Elsenbahndepartements Anzeige zu erstatten.

* Der Anzeige ist eine Beschreibung -der Kreuzung belzugeben ‘mit Bezeichnung der
Lage mit Bezug auf die Kilometrierung der Bahn und unter Vormerk aller Angaben, welche
fiir die Beurteilung. der Erfullung des Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen
Verordnungen erforderlich sind.

* Die Beschreibung ist, wenn nétig, durch Zelchnungen fiir besondere Schutzvorrich-
tungen im Masstab 1:1 bis 1:20 in 2 Ausfertigungen zu ergénzen.
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* Mit der Ausfiihrung -der Leitungen darf erst nach Zustimmung der technischen
‘Abteilung des Eisenbahndepartements im Einvernehmen mit der Bahnverwaltung begonnen

werden. .,
? Dieser Artikel findet auf staatliche Schwachstromleitungen keine Anwendung.

F. Schlussbestimmungen.

Art. 63.

Bei wiederholter Nichterfiillung der Vorlagepflicht kann gegen die Fehlbaren gemiss
Art. 60 des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1902 eingeschritten werden.

Art. 64.

Diese Vorschriften treten mit dem 1. Oktober 1914 in Kraft und ersetzen die Vor-
- schriften vom 13. November 1903 betreffend Planvorlagen fiir elektrische Starkstroman-
lagen, mit Nachtrag vom 18. Dezember 1905%).

Bern, den 4. August - 1914, ' :
[m Namen des schweiz. Bundesrates,
Der Bundesprisident:
Hoffmann.

Der Kanzler der Eidgenossenschéft:
Schatzmann.

Anhang 1.

Schematis.che'Bezeich'nungen zum Gebrauch von Schemata von elektrischen
Maschinen- und Transformatorenanlagen und von Leitungspldnen.

1. Generatoren-, Umformer-, *Transformatoren- und Motorenstationen. In den
nachstehenden Zeichen bedeutet G Generatorenstation, C Umformerstation, T Transfor-
matorenstation, M Motorenstation. Die unten rechts in das Viereck eingeschriebene Zahl
gibt die Nutzleistung in kVA an. Sind die Betriebsspannungen nicht ohnehin aus dem
Plane ersichtlich, so sind sie durch im Viereck oben links eingeschriebene Zahlen anzugeben.

= s 5000
Generatorenstation . . . . . . . . . . . . . . . ... G0
1001

5000,/600

Umformerstation . 4o |

5000/120

Transformatorenstation o

"~ | 500

Motorenstation...'........_......... M

120

, 2. Generatoren, Motoren und Umformer. In den nachstehenden Zeichen bedeutet
G Generator, M Motor. Die unten in die Kreise eingeschriebenen Zahlen geben die Nutz-
leistung in kVA an. Ist die Klemmenspannung nicht ohnehin aus dem Schema ersichtlich,
so ist sie durch eine neben dem Buchstaben einzuschreibende Zahl anzugeben.

Umformer werden durch zwei nebeneinander gezeichnete, durch einen horizontalen
Strich verbundene Ringe mit den entsprechenden Buchstaben, Zahlen und Zeichen dargestellt.

*) Siehe Eidg. Gesetzsammlung n. F,, Bd. XIX, S. 757, bezw. Bd. XXI, ‘S. 746.
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Generator, bezw. Motor fir Gleichstrom. . . . . . . . . . G s

Generator, bezw. Motor fiir einphasigen Wechselstrom

@
w
=1
o
o

Generator, bezw. Motor fiir Zweiphasigen Wechselstrom, unverkettet

¢

<
~N
g

Génerator, bezw. Motor fiir zweiphasigen Wechselstrom, verkettet

-

3

Generator, bezw. Motor fiir dreiphasigen Wechselstrom, Dreieckschaltung

Generator, bezw. Motor fiir dreiphésigen Wechselstrom, Sternschaltung

S
g~
3

@

=1
o

6

I

Umformer, primdr, dreiphasiger Wechselstrom, sekundir Gleichstrom Mﬁooa

o
o
(=]

3. Transformatoren. Die in den nachstehenden Zeichen in' die Kreise eingeschriebenen
Zahlen geben die Nutzleistung in kV A an, die links und rechts stehenden Zahlen bezeichnen
die primire, bezw. die sekundidre Spannung in Volt.

v
[=]
(=3
S
(<)
o

oEE

Transformator fiir einphasigen Wechselstrom

5]
o
o
S
~
o

Transformator fiir zweiphasigen Wechselstrom, unverkettet .

Transformator fiir zweiphasigen Wechselstrom, verkettet

)
S

Transformator fiir dreiphasigen Wechselstrom, Dreieck$chaltung, primér ol

und sekundar

Transformator fiir dreiphasigen Wechselstrom, Sternschaltung, primér 56 @ -
und sekundir ; _
Transformator fiir dreiphasigen Wechselstrom, Sternschaltung primir, E56E 120

Dreieckschaltung sekundar T 80

4. Akkumulatoren, mit Zellenschalter

L

I~

i

5. Diverse Apparate :

Schalter, einpolig . . . . . . . . . . . . . . L . e o
Schalter, zweipolig . . . . . . . . . . . . . . . . i. = -
Schalter mepolig « = & &« & = &+ s & &+ &« &« & %= % = & . —
Trenhmesser (Tremery: « s « & o . & & ¢ s ® o & = = ¢ N
Selbsttitige Schalter . . . . . . . . . . . . . . . . T
Sicherung . . . . . . '. R T .. o —
Schaltsicherung . . . . . . . .‘ e e e e Y )
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Widerstand, induktionslos . [ mit Angabe der l e e e 0
Widerstand, induktiv (Drosse[ Belastungs- o
stromstirke in l L

spule) - . - Ampére . w e w ow w o

Widerstand, induktionslos, regulierbar . . . . . . . . . . . _/\/\/\/M,—
Widerstand, induktiv, regulierbar , . . s s @ os % s w w s — AN

Glithlampe

X
Bogenlampe: . . = « « « . & i & & ow o » e & owm owm G s X
Blitzschutzapparat (Funkenstrecke), mit Erdung . . . . . . . >e 4
Spannungssicherung, mit Erdung " —

6. Messinstrumente :

Amperemeter

Voltmeter .

Wattmeter
Ampere-Stundenzihler .
Watt-Stundenzéhler

Stundenzihler

TEHNEEE

Spannungs- oder Stromtransformatoren fiir Messinstrumente in Hochspannungsanlagen
sind in gleicher Weise wie die Transformatoren im allgemeinen zu bezeichnen.

7. Diverse Bezeichnungen
Erdung
Stange mit Anker .
Stange mit Strebe .
‘Maste aus Eisen oder Eisenbeton .

Dachsténder .

**@??&

Mauerkonsole

8. Bezeichnung der Stromart. Bei Wechselstrom mit Angabe der Periodenzahl.
Ist die Stromart in den Plidnen nicht bereits aus obigen Beze1chnungen ersichtlich, so ist
sie folgendermassen zu bezeichnen:

Gleichstrom*) . . . . . . . . . . . . . . L L L. C
Wechselstrom, einphasig*), 50 Perioden. . . . . I A, s
Wechselstrom, zweiphasig, unverkettet, 50 Perioden. . . . . . . . A, 50
Wechselstrom, zweiphasig, verkettet, 35 Perioden . . . . . . . . A s
Wechselstrom, dreiphasig, Dreieckschaltung, 35 Perioden . . . . . . AA35
Wechselstrom, dreiphasig, Sternschaltung, 35 Perioden . . . . . . . A, s

*) Zweileiter- und Dreileitersystem werden durch die Angabe der Spannung voneinander unter-
schieden, indem man z. B. schreibt C 120 Volt, bezw. C 2 < 120 Volt.



Tabellarische Zusammenstellung der fiir elektrische Anlagen erforderlichen Eingaben. Anhang 2.
Starkstromanlagen ausserhalb des Bereiches von Eisenbahnen (Abschnitt B). (Vorlagen an das Starkstrominspektorat.)

Es sind einzureichen fiir:

Neuanlagen Aegderung:gnugcliﬂggv: iteringen Temporire Anlagen i?ggﬁggewn}g\lﬁég:ﬁ
Anlagen:. s - el -] = | =
éu% < < < éu% < 25| <
Maschinen- und Apparatenanlagen?) . .|Pline 12| 8, 20, 22 |Anzeig, event.Pline| 2 | 9|Anzeigen 2 |17 Anzeigen| 2 |29
Hochspannungsleitungen? . .o Plidne .| 3 [10-12,16, 20 u. 21{Pline . . .| 3 |13]|Anzeigen| 3 |17 | Anzeigen| 3 |29
Werkschwachstromleitungen am Gestinge : s
von Hochsp.-Leitungen?® . . . . .|Anzeigen . . .- . . .| 3 14 Anzeigen . . . .| 3 |14|Anzeigen| 3 |17 |Anzeigen| 3 | 29
Besondere Tragkonstruktionen ?) . .|Pline und Berechnungen 2 10 Anzeig.,event.Pldne| 2 | 10 [ Anzeigen| 2 |17 | Anzeigen| 2 | 29
Niederspannungsleitungen, welche Paral- u. Berechnungen
lelfiihrungen oder Kreuzungen mit an-|[Pline . . . . . . . 3 10 Anzeigen .. .| 2%)| 15| Anzeigen| 2%)| 17 | Anzeigen| 2 | 29
dern Leitungen zur Folge haben?). .| event. nur Anzeigen 29 10, 15 event. Pline . ./ (3) '
Niederspannungsleitungen ohne irgend- . ' o
welche Parallelfithrungen oder Kreuzun-
gen mit andern Leitungen . . |WederPldnenochAnzeigen — 3 — — - — — | — — - |—
Hausinstallationen . |WederPline nochAnzeigen| — 3 —- — | — — —|— — —|—
1y Inkl. Anlagén aufBéhngebiet, derén Errichtun

%) Inkl, Leitungen fiir Bahnunternehmungen au
sonderte Rechnung gefiihrt wird (vgl. Art. 62).

%) Wovon ein Exemplar an das Starkstrominspektorat und eiﬁ Exemplar an das zustindige Telephonbureau (vgl. Art. 15).

. Starkstromleitungen lings und quer zu Eisenbahnen (Abschnitt C).
(Vorlagen an die technische Abteilung des Eisenbahndepartements durch Vermittiung der betreffenden Bahnverwaltung.)

gskosten den Bauausgaben der Bahn nicht zugezihlt sind, und iiber deren Betrieb gesonderte Rechnung gefithrt wird (vgl, Art. 6 2).
sserhalb Bahngebiet, deren Errichtungskosten den Bauausgaben der Bahn nicht zugez#ihit sind, und iiber deren

Es sind einzureichen fiir:

Betrieb ge-

Aenderungen und Erweiterungen
von Anlagen

Temporire Anlagen

Handénderung u. Be-
seitigung v. Anlagen

Neuanlagen
Anlagen: i -
< a o
KBS =
No t
<E| <
. ; ' . 31, 32
Hochspannungsleitungen. . . . . |Pline . b 4 { 3537
‘ : und Berechnungen . 1
Niederspannungsleitungen . . . . |Pline e 4 { 2;_%27
und Berechnungen . 1

Anzahl
Exempl.
Artikel

Pline. . . . .| 4133

und Berechnurlge.n .
Anzeigen 33

Anzeigen

Anzeigen

1
v o v a4
eventuell Pline . .| 4 !
und Berechnungen .| 1

Anzahl
Exempl.
‘ Artikel

L =~ ’

o

4
34

Anzahl
Exempl.
Artikel

Anzeigen

—_ — l
oS
—_—

Anzeigen

Ly
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Starkstromleitungen fiir elektrische. Eisenbahnen (Abschnitt D). (Vorlagen an das Post- und Eisenbahndepartement.)

: ‘ Es sind einzureichen fiir: : . I
Adilagens O — . Aenderungen ug:lairev;elterungen von Temporire Aniagen i
An die technische Abteilung des Eisen- Eg = Z% E Eg =
bahndepartements : ¥ S - o X G R _ Fo| o %
Maschinen- und Apparatenanlagen!) | Pline .| 3| 43, 54,56 | Anzeigen, event. Pline | 3 44, 54 | Anzeigen, eventuell |
Starkstromleitungen ausserhalb Bahn- E Pline. . . . .| 3 52
% gebiet®) . . . Pldane .| 3 |45-47,49,64-56| Pline .13 48 Anzeigen . . . .| 3 52
Kontakt- und Spelseleltungsanlagen :
auf Bahngebiet . . .| Pline und Berech- ) | Pléne, eventuell Be-
nungen . . . .| 3 |50,54 - 56|Pline u.Berechnungen| 3 |51,54—56] rechnungen . .| 3 52,54—56
An die Obertelegraphendirektion : : ! .
Kontakt- u. Speiseleitungen auf Bahn- | _ : o "o |
gebiet .« « « « « « . . .|Pline . . . . . 1‘ 50,54—506|Pldne . . . . . .| 1 |51,54—56| Pline . . . . .| 1 52 ,54—56
1) Inkl. An]agen nicht elektnsch betricbener Bahnen, deren Errichtungskosten den Bauausgaben der Bahn zugez#hlt sind, und iiber deren Betneb nicht gesonderte Rech-
nung gefiihrt wird (vgl. Art. 6).
") Inkl. Leitungen nicht elektrisch betriebener Bahnen ausserhalb Bahngebiet, deren Errichtungskosten den Bauausgaben der Bahn zugezihlt smd und iiber deren Betrieb
nicht gesonderte Rechnung gefiihrt wird (vgl. Art. 61),

Kreuzungen von Starkstromleitungen elektrischer Bahnen mit Schwachstromleitungen (Abschnitt E).
(Vorlagen an die technische Abteilung des Eisenbahndepartements.)

Es sind einzureichen:
Anlagen: : Anzahl | Afikel
: Exempl.
Kreuzungen infolge Neuerstellung oder Erweiterung elektrischer Bahnen . . . . | Angaben in Tabellenform?). . . . 1 61 |
Kreuzung infolge Neuerstellung von Schwachstromleitungen <« « « « « .« « .| Anzeigen . . s owm 8 L 1
‘ wenn notig Zelchnungen e \ 2 C .62 -

) Die Tabellen sind nach erfolgter Verstindigung mit der Obertelegraphendirektion und den Besitzern allfillig anderer, die Bahn kreuzenden Schwachstromleitungen auf
besonderem Formular einzureichen.

~ Planvorlagen fiir Expropriation (Abschnitt B I e und D Ie).
(Vorlagen an das Starkstrominspektorat, bezw. an das Sekretariat des Eisenbahndepartements.)

I Es sind gleichzeitig mit der Planauflage in den Gememden
Anlagen: ‘ 1 einzureichen

Anzahl Artikel
Starkstromanlagen, ohne solche fiir elektrische Bahnen (Vorlage an das Starkstrom- ‘ . e I—

inspektorat) . . . | Ein Expropriationsgesuch mit Plinen 1 18 und 19
Starkstromanlagen fiir elektrische Bahnen (Vorlagen an das Sekretamat des Ezsenbahn- ' '

VL6l 22uly SA

departements) . . . . . .-. . < ... . i . +« « « « . 4 . . . ... .|Ein Expropriationsgesuch mit Plinen | 1 53

21 ON NILITTNd -

(A 4



	Vorschriften betr. Vorlagen für elektrische Starkstromanlagen : (vom 4. august 1914)

